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§ 15 BAG Vorzeitige Auflosung des
Lehrverhaltnisses

BAG - Berufsausbildungsgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.08.2023

1. (1)Wahrend der ersten drei Monate kann sowohl der Lehrberechtigte als auch der Lehrling das Lehrverhaltnis
jederzeit einseitig auflosen; erfillt der Lehrling seine Schulpflicht in einer lehrgangsmaRigen Berufsschule
wahrend der ersten drei Monate, kann sowohl der Lehrberechtigte als auch der Lehrling das Lehrverhaltnis
wahrend der ersten sechs Wochen der Ausbildung im Lehrbetrieb (in der Ausbildungsstatte) jederzeit einseitig
aufldsen. Darlber hinaus ist die vorzeitige Aufldsung des Lehrverhaltnisses einvernehmlich oder bei Vorliegen
eines der in Abs. 3 und 4 angefuhrten Grinde einseitig durch den Lehrberechtigten oder durch den Lehrling
sowie die auRerordentliche Auflosung gemaR § 15a zulassig.

2. (2)Die Aufldsung bedarf zur Rechtswirksamkeit der Schriftform. Die Auflésung durch einen minderjahrigen
Lehrling in den Fallen der Abs. 1 und 4 sowie des 8 15a bedarf Uberdies der Zustimmung des gesetzlichen
Vertreters, jedoch keiner pflegschaftsgerichtlichen Zustimmung.

3. (3)Grunde, die den Lehrberechtigten zur vorzeitigen Auflésung des Lehrverhaltnisses berechtigen, liegen vor,
wenn

1. a)der Lehrling sich eines Diebstahls, einer Veruntreuung oder einer sonstigen strafbaren Handlung schuldig
macht, die ihn des Vertrauens des Lehrberechtigten unwurdig macht oder der Lehrling langer als einen
Monat in Haft, ausgenommen Untersuchungshaft, gehalten wird;

2. b)der Lehrling den Lehrberechtigten, dessen Betriebs- oder Haushaltsangehdrige tatlich oder erheblich
wortlich beleidigt oder gefahrlich bedroht hat oder der Lehrling die Betriebsangehdrigen zur Nichtbefolgung
von betrieblichen Anordnungen, zu unordentlichem Lebenswandel oder zu unsittlichen oder gesetzwidrigen
Handlungen zu verleiten sucht;

3. c)der Lehrling trotz wiederholter Ermahnungen die ihm auf Grund dieses Bundesgesetzes, des
Schulpflichtgesetzes, BGBI. Nr. 242/1962, oder des Lehrvertrages obliegenden Pflichten verletzt oder
vernachlassigt;

4. d)der Lehrling ein Geschafts- oder Betriebsgeheimnis anderen Personen verrat oder es ohne Zustimmung
des Lehrberechtigten verwertet oder einen seiner Ausbildung abtraglichen Nebenerwerb betreibt oder ohne
Einwilligung des Lehrberechtigten Arbeiten seines Lehrberufes fiir Dritte verrichtet und dafur ein Entgelt
verlangt;

5. e)der Lehrling seinen Lehrplatz unbefugt verlai3t;

6. f)der Lehrling unfahig wird, den Lehrberuf zu erlernen, sofern innerhalb der vereinbarten Lehrzeit die
Wiedererlangung dieser Fahigkeit nicht zu erwarten ist; oder

7. g)der Lehrling einer vereinbarten Ausbildung im Rahmen eines Ausbildungsverbundes infolge erheblicher
Pflichtverletzung nicht nachkommt.

4. (4)Grunde, die den Lehrling zur vorzeitigen Auflésung des Lehrverhaltnisses berechtigen, liegen vor, wenn

1. a)der Lehrling ohne Schaden fiur seine Gesundheit das Lehrverhdltnis nicht fortsetzen kann;
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2. b)der Lehrberechtigte oder der Ausbilder die ihm obliegenden Pflichten gréblich vernachlassigt, den Lehrling
zu unsittlichen oder gesetzwidrigen Handlungen zu verleiten sucht, ihn miBhandelt, kérperlich zlchtigt oder
erheblich wortlich beleidigt oder den Lehrling gegen Milzhandlungen, kérperliche Zichtigungen oder
unsittliche Handlungen von seiten der Betriebsangehdrigen und der Haushaltsangehorigen des
Lehrberechtigten zu schitzen unterlal3t;

3. c)der Lehrberechtigte langer als einen Monat in Haft gehalten wird, es sei denn, dal ein gewerberechtlicher
Stellvertreter (Geschaftsfihrer) oder ein Ausbilder bestellt ist;

4. d)der Lehrberechtigte unfahig wird, seine Verpflichtungen auf Grund der Bestimmungen dieses
Bundesgesetzes oder des Lehrvertrages zu erfullen;

5. e)der Betrieb oder die Werkstatte auf Dauer in eine andere Gemeinde verlegt wird und dem Lehrling die
Zurlcklegung eines langeren Weges zur Ausbildungsstatte nicht zugemutet werden kann, wahrend der
ersten zwei Monate nach der Verlegung; das gleiche gilt bei einer Ubersiedlung des Lehrlings in eine andere
Gemeinde;

6. f)der Lehrling von seinen Eltern oder sonstigen Erziehungsberechtigten wegen wesentlicher Anderung ihrer
Verhaltnisse zu ihrer Unterstiitzung oder zur vorwiegenden Tatigkeit in ihrem Betrieb benétigt wird;

7. g)der Lehrling seinen Lehrberuf aufgibt; oder

8. h)dem Lehrling eine vereinbarte Ausbildung im Rahmen eines Ausbildungsverbundes ohne gerechtfertigte
Grunde nicht im hieflr vorgesehenen Lehrjahr vermittelt wird.

5. (5)Bei einvernehmlicher Auflésung des Lehrverhaltnisses nach Ablauf der gemal3 Abs. 1 zutreffenden Frist mul3
eine Amtsbestatigung eines Gerichts (8 92 ASGG) oder eine Bescheinigung einer Kammer fur Arbeiter und
Angestellte vorliegen, aus der hervorgeht, daf? der Lehrling Uber die Bestimmungen betreffend die Endigung und
die vorzeitige Auflésung des Lehrverhaltnisses belehrt wurde.

In Kraft seit 22.03.2020 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/asgg/paragraf/92
file:///

	§ 15 BAG Vorzeitige Auflösung des Lehrverhältnisses
	BAG - Berufsausbildungsgesetz


